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Sakske wyše 
zarjadniske sudnistwo 
 
Ihr Ansprechpartner 

 
Durchwahl 

 
 
Ihr Zeichen 
 
 
Aktenzeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
3 C 90/21 
 
Bautzen, 
28. April 2026 
 
 

 

 

 

Hausanschrift: 
Sächsisches 
Oberverwaltungsgericht 
Sakske wyše 
zarjadniske sudnistwo 
Ortenburg 9 
02625 Bautzen/Budyšin 
 
Telefon: 
03591-21750 
(Auskunfts- u. Informationsstelle) 
 
Telefax: 
03591-2175500 
           
Gekennzeichnete Behinderten- 
parkplätze befinden sich am Haus  
  
Hinweise zum Datenschutz erhal-
ten Sie auf unserer Internetseite. 
Auf Wunsch senden wir Ihnen 
diese Hinweise auch zu. 
 
Per E-Mail kein Zugang für elek- 
tronisch signierte sowie für ver- 
schlüsselte elektronische Nach- 
richten; nähere Informationen zur 
elektronischen Kommunikation mit 
sächsischen Gerichten und Justiz- 
behörden unter 
https://www.justiz.sachsen.de/E-
Kommunikation 
 

 

 
 
SÄCHSISCHES OBERVERWALTUNGSGERICHT 
Ortenburg 9 | 02625 Bautzen 
 

 
Bundesverwaltungsgericht 
Simsonplatz 1 
04107 Leipzig 
 

 
 
Verwaltungsrechtssache 
Neigel ./. Freistaat Sachsen 
wegen: Unwirksamkeit der SächsCoronaSchVO vom 5. November 2021  

hier: Normenkontrolle 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die Nichtzulassung der Revision in dem Urteil des Sächsischen Ober-

verwaltungsgerichts vom 2. Februar 2026, Az.: 3 C 90/21, das dem Prozess-

bevollmächtigen der Klägerin am 16. Februar 2026 zugestellt wurde, hat die-

ser mit dem am 2. März 2026 eingegangenen Schriftsatz vom 2. März 2026 

Beschwerde eingelegt und mit dem am 16. April 2026 eingegangenen 

Schriftsatz vom 16. April 2026 begründet. 

 

Der Senat hat beschlossen, der Beschwerde nicht abzuhelfen. Von diesem 

Beschluss sind die Beteiligten verständigt. 

 

Es wird gebeten, das Empfangsbekenntnis zurückzusenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Auf richterliche Anordnung 
 
 

Justizobersekretär 
 
Anlagen:  
Empfangsbekenntnis 
10 Bd. OVG-Akten 3 C 90/21 
1 Bd. OVG-Akten 3 B 411/21 
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elektronische OVG-Akten 


